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SACHSISCHES STMTSMINISTERIUM FUR UMWELT UND LANDWIRTSCHAFT
Postfach l00S10 | 01076Dresden

Verteiler Begleitausschuss zum EPLR 2014 - 2020

(ausschließlich per E-Mail)

Protokoll zum Ergebnis des Umlaufuerfahrens zur Überarbeitung der
Vorhabensauswahlkriterien zum EPLR 2014 - 2020

Anlagen: I

Sehr geehrte Damen und Herren,

mit Schreiben vom 22.09.2015 (A2.23-8506.1011115) wurde ein Umlautuer-
fahren zur Anhörung des Begleitausschusses zu den überarbeiteten Vor-
habensauswahlkriterien zum EPLR 201 4-2020 eingeleitet. Am 12.10.201 5
endete die Frist zur Stellungnahme.

lm Folgenden möchte ich Sie über das Ergebnis dieses Umlaufuerfahrens
informieren.

Die Vertreter der Gruppen ,,EFRE', ,,Gender Mainstreaming", ,,Chancen-
gleichheit",,,Landwirtschaft" und,,Wissenschaft" äußerten sich zustimmend
zu den vorgeschlagenen Änderungen des Dokuments zu den Vorhabens-
auswahlkriterien.

Die Gruppe ,,Ländlicher Raum" stimmte dem Vorschlag mehrheitlich zu
und übermittelte einen Fragenkatalog, der bereits im Vorfeld der Sitzung
des provisorischen Begleitausschusses am 25.09.201 4 eingereicht worden
und dort unter TOP 4 behandelt wurde (vgl.
htt p : //mvw. s m u I . sa ch se n . d e/foe rd eru n g/32 56. h tm ).

Die Gruppe ,,Naturschutz" nahm wie folgt Stellung

.,Vorbemerkunq:
Das neue Vorhabensauswahlvertahren hat bis jetzt alle im VorteH
geäußerten Bedenken hinsichtlích der Eignung für Naturschutzvorha-
ben leider bestätigt. Obwohl die Richtlinie NE bereits Ende 2014 veröf-
fentlicht wurde und der 1. Projektaufruf am 31.03.2015 endete, rnuss
fesfgesfelltwerden, dass Ende Sepfemöer 2015 außer einígen Bewilli-
gungen zur Naturschutzberatung noch kein einziger Projektantrag für
praktische Naturschutzmaßnahmen beschieden wurde. Das heißt,
nachdem schon 2014 keine Neuanträge in der alten RL NE möglich
waren, wird es auch 2015 keine Umsetzung von Maßnahmen geben.
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Die Wintersaison 2015/2016 kann nicht für Maßnahmen der Gehölzpflege genutzt
werden, und nach dem derzeitigen
Bearbeítungs-Zeitplan wírd auch die Frühjahrspflanzung 2016 ausfallen - ange-
síchús der Aufgaben zur Umsetzung des Biotopverbundes und der Artenschutz-
ziele eine absolut inakzeptable Situation! Neben den fehlenden Wirkungen ín der
Natur sind auch negative Auswirkungen für die Strukturen, díe díese Maßnahmen
überhaupt erst ermöglíchen, sowie für zahlreíche Kooperationspartner (Baum-
schulen, Landwirte, regionale Landschaftspflegefirmen) zu erwarten, Wir fordern
deshalb den Freistaat auf:
- mit aller Deutlichkeit gegenüber der KOM für eine Vereinfachung und Flexibili-
sierung des Auswahfuertahrens einzutreten und
díe zuständigen Bewilligungsbehörden personell so auszustatten, dass eine zü-
gíge Bearbeitung der Anträge des ersten Aufrufes (und aller nachfolgenden Auf-
rufe) im Srnne ernes zeitnahen Einsatzes der zur Vertügung stehenden Mittel für
die eigentlichen Naturschutzmaßnahmen zukünftig gesichert ist.

) Stellungnahme der Venrualtungsbehörde:
Zum ersten Aufruf der Richtlinie NE/2014 sind überraschend viele Anträge mit einem
unenruartet hohen Antragsvolumen eingereicht worden. Es wurde eine Reihe von Maß-
nahmen ergriffen, um diese Herausforderung zu bewältigen (Einbindung der SAB in
das Förderverfahren zur Wolfsprävention, Unterstützung der Bewilligungsstellen durch
Mitarbeiter aus anderen Aufgabengebieten des LfULG, zeitliche Priorisierung der Bear-
beitung von Anträgen).

Die Venrualtungsbehörde setzt sich bereits seit Jahren aktiv für echte Vereinfachungen
der EU-Förderverfahren ein, allerdings ist im Hinblick auf die aktuelle Förderperiode die
Aussicht eher gering. Anderungen an den bestehenden Regularien müssten im laufen-
den sächsischen Verfahren umgesetzt werden, was eher zu weiterer Verkomplizierung
und Verzögerungen führen würde. Allerdings konnten in den letzten Jahren durchaus
spürbare Erfolge bei der Vereinfachung im sächsischen Förderverfahren erreicht wer-
den. Seit 2011 wurden die Verfahrensbestimmungen für ELER-Maßnahmen sukzessi-
ve dahingehend angepasst, dass EU-Recht 1:1 umgesetzt wird. Darüber hinausgehen-
de Bestimmungen des sächsischen Zuwendungsrechts wie bspw. die Verpflichtung
privater Begünstigtet zut Anwendung des öffentlichen Vergaberechts, kommen nicht
mehr zur Anwendung.

,.Anmerkungen zu den Vorhabensauswahlkriterien (VAKI :

Punkt 1.3 Vorhabensauswahlvertahren. S. 11. 2. Absatz
Nach Saúz erns ,,Das Ergebnis des Auswahfuertahrens wird dokumentie¡t" sollte
ergänzt werden:
,,Der Antragsteller hat das Recht, nach Abscfiluss des Auswahlveñahrens Aus-
kunft zur Bewertung seines eíngereichten Förderantrages in den einzelnen VAK
zu bekommen". Das trägt zur Transparenz bei und gibt dem Antragsteller gleich-
zeitig die Möglichkeit, Rückschlüsse zur Gestaltung zukünftiger Projektanträge
zu ziehen."

) Stellungnahme der Venrualtungsbehörde:
Die Anregung der Gruppe ,,Naturschutz" wird aufgegriffen und unter Ziffer 1.3 des Do-
kuments zu den Vorhabensauswahlkriterien im Abschnitt,,Verfahrensablauf im 4. Ab-
satz nach Satz2 folgende konkretisierende Ergänzung aufgenommen:
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,,...Bei Anträgen, welche den Schwellenwert nicht erreichen, erhält der Antragsteller
nach Abschluss des Auswahlverfahrens jeweils eine lnformation über die erzielte Ge-
samtpunktzahl und deren Zusammensetzung. Ebenso wird bei Anträgen verfahren, die
den Schwellenwert überschritten haben, für welche jedoch im Rahmen des für den Auf-
ruf zur Verfügung stehenden Finanzmittelbudgets keine Bewilligung erfolgen kann."

,,Punkt 2.2.4 Biotopqestaltungs- und Artenschutzmaßnahmen
Tabellen 11-14
Es sollúe an geeígneúer Sfelle konkretisiert werden, welche Planungen im Sínne
des Kriteriums ,,Vorhaben dient der Umsetzung einer konkreten naturschutzfach-
lichen Planung" anerkannt werden.
Das neu eingefühñe Kriterium ,,Strukturausstattung der Kulturlandschaft" wird
wegen der durchgängigen Anwendung über alle Teilmaßnahmen als kritisch ein-
geschätzt. Das Kriterium erhält zwar maximal einen Punkt, aber durch den hohen
Differenzierungsgrad des lndexwertes (4 Sfellen nach dem Komma) ergibt sich
daraus natürlich auch eine starke differenzierende Wirkung bei ansonsten gleich-
rangigen Projekten, so dass es unter Umständen oft gerade dreser Faktor ist, der
entscheidend für das Ranking ist. Krítísch sehen wir diesen Faktor deshalb, weil
in jedem Fall Projekte in Regionen mit schlechter Strukturausstattung bevonugt
werden. Für díe Neuanlage von Biotopen rsf das durchaus bei knappen Finanz-
mittelbudgets nachvollziehbar. Was aus unserer Srchú aber sehr kritisch zu be-
trachten ísú, rsf die Tatsache, dass Projekte, die dem Erhalt und der Pflege besfe-
hender Lebensräume und Añhabitate dienen (2.8. Heckenpflege in der Pöhlberg-
landschaft im Landkreis Annaberg), in Regionen mit (noch) reichhaltiger Struk-
turausstattung dauerhaft benachteiligt sein können. Projekte in solchen Regio-
nen könnten unter Umständen dadurch anteilmäßig nur noch in geringer Anzahl
zur Förderung kommen,, weil ihnen beim Ranking súefs die entscheidenden
Punktanteile fehlen. Das würde auf lange Srchf dazu führen, dass sich der Erhal-
tungszustand dieser Lebensräume deutlich verschlechtert und damit der eigent-
Iichen Zielerreichung entgegensteht. Außerdem ist in diesem Fördertatbestand
nicht nur die Neuanlage, sondern auch die'Wiederherstellung von Biotopen (2. B.
auch LRT) angesiedelt. Hier sollte sicåergestellt sein, dass díese Maßnahmen
nicht der "Benachteiligung" ihrer Lage in strukturreichen Gebíeten zum Opfer
fallen.

Sollfe das Auswahlkriterium trotz unserer Kritik angewandt werden, fordern wir ,
dass nach der Bewertung der Anträge aus erstem und zweitem Projektaufruf eine
Überprüfung der Wirksamkeiú dreses neuen Auswahtkriteriums stattfindet, indem
analysiert wird, wie sich die geförderten und die nicht geförderten (aber fördertä-
h i ge n) P roj e kte h i n si c htl i c h i h re s I n dexwerte s z u r Stru ktu ra usstafúung vertei I e n.
Sollúe sich heraussúellen, dass Maßnahmen in strukturreichen Gebieten über-
durchschnittlich benachteiligt sínd, rsú dreses Auswahlkriterium ggf. zu ersef-
zen.t'

) Stellungnahme der Venrualtungsbehörde:
Hinsichtlich des Kriteriums ,,Umsetzung einer konkreten naturschutzfachlichen Pla-
nung" wurde eine entsprechende Erläuterung in die Vorhabensauswahlkriterien aufge-
nommen.
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Hinsichtlich der Anwendung des Strukturindikators sollen nach hiesiger Auffassung die
Fördermittel bei ansonsten gleicher fachlicher Bedeutung vorrangig in die Gebiete ge-
lenkt werden, in denen weniger für den Naturschutz relevante Landschaftsstruktu-
ren vorhanden sind und in denen daher ein erhöhter Handlungsbedarf zum Erhalt ver-
bliebener Arten und Biotope sowie zur Entwicklung zusätzlicher Landschaftsstrukturen
besteht. Dem Hinweis der Gruppe ,,Naturschutz" wird jedoch dahingehend gefolgt, dass
diese Festlegung einer Uberprüfung_ hinsichtlich fachlicher und regionaler Auswirkun-
gen unterzogen werden sollte. Die Uberprüfung der Wirkung dieses Kriteriums wird in
die fachliche Begleitung der ELER Förderung aufgenommen.

lu ngsbedarf im Freisfaaf Sachsen.'
Die lnhalte der Tabelle lassen Arten, die die klassrccfien Naturschutzprojekte
charakterisieren, vermissen Das sind z. b. die Neuanlage von Hecken und Feld-
gehölzen sowie die Sanierung/ Neuanlage von Stillgewässern. Um eine Unter-
scheidung in der Wertigkeit dieser Projekte bezüglich deren Bedeutung für den
Artenschutz zu erreichen, sollten besonders gefährdete Añen dieser Biotoptypen
benannt werden. Für Maßnahmen an Stillgewässern könnten das sern; Kamm-
molch (Anhang ll und lV der FFil-Richtlinie), Rotbauchunke (ll, lW, Knoblauchkrö-
te (lV), Kleiner Wassertrosch (lV, V); für Maßnahmen Hecken- und Feldgehölze:
Vögel (2.8. Neuntöter, Raubwürger) und (bedingt) Reptilien [Zauneidechse (lV),
Schlingnatter (lV)1. Andererseiús sind in der Tabelle Arten aufgeführt, die tw. ih-
ren Lebensraum auf Sonderstandorten haben und zu deren Gunsten kaum Maß-
n ah men durchgefü hrt werden (2. B. Brach piepe4 Sfernsc h mätzer, Wiedehopf,
Kreuzkröte), bzw. dre so selten sln4 dass sie ebenfalls als VAK ungeeignet er-
scheínen (2. B. Flussperlmuschel, Feldhamster, Lachs). Weiterhin wird darauf
verwiesen, dass der DVL- Landesverband Sacfisen vom Freistaat mit besonderen
Aufgaben im Rahmen der Umsetzung des Biotopverbundes, landesweiter Arten-
schutzvorhaben und der Kohärenz Natura 2000 betraut wurde. Grundlage der
Arbeit des DVL soll ab 2016 eíne Schutzgutlisúe sern. Leider finden sich nicht alle
Arten und Lebensraumtypen der Schutzgutliste auch in der Liste der prioritären
Arten und LRT bei den Vorhabensauswahlkriterien (2.8. Haselmaus, Feuersala-
mander, Steinrücken) , was eine erhebliche Einschränkung der Umsetzungs-
chancen entsprechender Förderprojekte für die angesprochenen Schutzgüter in
der DVL- Liste bedeutet.
Die Tabelle 16 sollte aus o. g. Gründen unbedingt harmonisiert werden."

) Stellungnahme der Venrualtungsbehörde:
Der aus naturschutzfachlicher Sicht im Freistaat Sachsen vordringliche Handlungsbe-
darf wird nach Landesmaßstäben und für verschiedene lnstrumente des Naturschutzes
einheitlich definiert, damit alle Ressourcen auf die aus Landessicht vordringlichsten
Arten- und Biotopschutzmaßnahmen konzentriert werden. Daher soll für die NE-
Förderung die gleiche fachliche Schwerpunktsetzung erfolgen, wie für andere landes-
weite lnstrumente des Arten- und Biotopschutzes. Das bedeutet auch, dass auf beste-
hende Listen zurückgegriffen wird, soweit sie die o. g. Anforderungen (Landesmaßstab,
lnstrumente übergreifend) erfüllen und auf der Grundlage aktueller landesweiter Zu-
standsberichte erstellt wurden.

Neben einer für Zwecke des landesweiten Artenschutzes/-managements erstellten Lis-
te von 50 vorrangig zu schützenden Arten, die dem an den Begleitausschuss übermit-
telten Stand der Auswahlkriterien zugrunde liegt, trifft das auch auf eine Artenliste zu,

Seite 4 von 5

Freistaat

SACHSEN



STAATSMINìSTERIUM
FÜR UMWELT UND
LANDWìRTSCHAFT

Freistaat

SACHSEN
I

die in einem Erlass an die Naturschutzbehörden vom 24. September 2014 enthalten ist,
der den Naturschutzbehörden Maßnahmenprioritäten für die Umsetzung von Natura
2000 vorgibt. Diese Natura-2000-Liste enthält fünf Arten, die in der ursprünglich vorge-
sehenen Tabelle 16 nicht enthalten sind, darunter zwei Amphibien-Arten, die auch von
der Gruppe Naturschutzzur Ergänzung vorgeschlagen werden (Wechselkröte, Rot-
bauchunke). Diese fünf Arten wurden in der Artenliste der Tabelle 16 ergänzt. Bei den
anderen von der Gruppe Naturschutz vorgeschlagenen Arten (Kammmolch, Knob-
lauchkröte, Kleiner Wasserfrosch, Neuntöter, Zauneidechse, Schlingnatter, Haselmaus,
Feuersalamander) liegt die Dringlichkeit aus Landessicht für Arten- und Biotopschutz-
maßnahmen deutlich niedriger, weshalb sie nicht in die Artenliste der Tabelle 16 auf-
genommen wurden.

Die Vertreterin des EMFF schlug folgende Ergänzungen vor:

1. Punkt 1.4 (Seite 12 nach dem letzten Absatz)
LEADER Gebiete, die in ihren LES auch den Bereich Aquakultur und Fischerei
enthalten (Fisch- und Aquakulturwirtschaftsgebiete) und deren LAG gleichzeitig
als Lokale Fischereiaktionsgruppen (FLAG) gemäß Art. 61 der Verordnung (EU)
Nr. 508/2014 über den Europäischen Meeres- und Fischereifonds (EMFF) aner-
kannt wurden, legen für Projekte der Aquakultur und Fischerei gemäß Art. 62, 63
und 64 der VO (EU) Nr. 508/2014 zusätzliche Vorhabensauswahlkriterien fest.

2.Quellenverzeichnis
verordnung (EU) Nr. 508/2014 DES EUROÐÄ//SCHEN qARLAMETTS UND DES
RAfES vom 15. Mai 2014 über den Europäischen Meeres- und Fischereifonds
(die Worte ,,und des Europäischen Meeres- und Fischereifonds" mrissen gestri-
chen werden)

) Stellungnahme der Venivaltungsbehörde:
Der Vorschlag wurde aufgegriffen und eine entsprechende Ergänzung vorgenommen

Die aktuelle Fassung der Vorhabensauswahlkriterien wurde auf der ELER- Homepage
unter folgendem Link eingestellt:
Das Dokument im Änderungsmodus können Sie unter

6.htm abrufen.

Mit freundlichen Grüßen

mann
V ngsbehörde ELER
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Europäische Kommission
Generaldirektion Landwirtschaft und Ländliche
Entwicklung
Unit G.3 - Ländliche Entwicklung
z. Hd. Herrn Ptak
Rue de la Loi 130
B-1049 Brüssel

SMUL, Referat ZA - Steuerung, Koordinierung
der EU-Zahlstelle DE 19
Herrn Kirst

Sächsisches Staatsmínisterium
für Gleichstellung und lntegration
Referat Gleichstellung
Herrn Marschner
Albertstr. 10
01097 Dresden

Sächsisches Staatsmin isterium
für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr
Ref. 23 - Venvaltungsbehörde ESF
Frau Dr. lhle
Wilhelm-Buck-Straße 2
01097 Dresden

SMUL, Ref.25 (ETZ)
Herr Weiß

Bundesministerium für
Ernährung und Landwirtschaft
Referat 413
Rochusstraße 1

53123 Bonn

SMUL, Referat22
Herrn Dr. Mackeldey

Sächsisches Staatsm inisterium
für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr
Ref. 55 - Venrualtungsbehörde EFRE
Frau Majehrke
Wilhelm-Buck-Straße 2
01097 Dresden

SMUL, Ref. 35 (EMFF)
Frau Weniger

Sächsischer Städte- und Gemeindetag
Herrn Brietzke
Glacisstraße 3
01099 Dresden



Sächsischer Landesbauernverband e. V
Herrn Uhlemann
Wolfshügelstr.22
01324 Dresden

Sächsisches Landeskuratorium
Ländlicher Raum e. V.
Herrn Neunert
Kuze Straße I
01920 Miltitz

Landesfrauenrat Sachsen
Frau Petzold
Strehlener Str. 14
01069 Dresden

Sächsischer Waldbesitzerverband e. V
Geschäftsstelle
Frau Barthel
Pienner Straße 10
01737 Tharandt

Hochschule für Technik und Wirtschaft Dresden
Fakultät Landbau / Landespflege
Herrn Prof. Dr. agr. Knut Schmidtke
Pillnitzer Platz2
01326 Dresden

Deutscher Verband für
Landschaftspflege -
Landesverband Sachsen e. V
Frau Kretzschmar
Lange Straße 43
01796 Pirna

Regionalmanagement des Leader-Gebietes
,,Klosterbezirk Altzella"
Frau Möller
Schulweg 1

047 41 Roßwein OT Niederstriegis

Beauftragter der Sächsischen Staatsregierung
für die Belange von Menschen mit Behinderung
Herrn Stephan Pöhler
Albertstraße 10
01097 Dresden

Arbeitsgemeinschaft der sächsischen
Handwerkskammern
c/o Handwerkskammer Chemnitz
Frau Schönherr
Limbacher Str. 195
09116 Chemnitz

Deutsche Vernetzungsstelle Ländliche Räume
(DVS) in der Bundesanstalt für Landwirtschaft und
Ernährung
Frau Orthen
Deichmanns Aue 29
53179 Bonn


